	     
	
	     

	     
	
	     

	Name, Vorname, Amtsbez., Universitätseinrichtung
	
	Ort, Datum, Telefon


Wichtiger Hinweis:

Für jeden Auftrag ist eine gesonderte Abrechnung zu fertigen!

Die Angaben sind durch Vorlage von Belegen nachzuweisen.

Präsident der

Leibniz Universität Hannover
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h i e r

Abrechnung über Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst (§ 1a NBG)

gemäß § 75 a Abs. 1 Nr. 1 NBG bzw. § 23 Abs. 1 Satz 1 NHG i.V.m. § 8a Abs. 2 Hochschulnebentätigkeitsverordnung
	1.
	Genaue Bezeichnung der Auftraggeberin/des Auftraggebers:
     


	2.
	Bezeichnung des Auftrags:
     


	3.
	Zeitraum, in dem der Auftrag durchgeführt wurde:
     


	4.
	a)
Höhe der Vergütung:
     

	
	b)
davon absetzbar:

· Bei der Abrechnung nach § 75 a Abs. 1 Nr. 1 NBG können nur abgesetzt werden die in § 75 a Abs. 3 NBG genannten Aufwendungen, soweit für diese kein Auslagenersatz gezahlt wurde, sowie die abgeführte bzw. abzuführende Umsatzsteuer.

· Bei der Errechnung der Ablieferung gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 NHG i.V.m. § 8a Abs. 2 Hochschulnebentätigkeitsverordnung (3 % der Nebentätigkeitsvergütung bei Architekten- und Ingenieurleistungen für öffentliche Auftraggeber) können nur abgesetzt werden:

· vom Auftraggeber ersetzte Fahrkosten und Tagegelder bis zu den Höchstsätzen des Bundesreisekostengesetzes,

· Ersatz sonstiger barer Auslagen durch den Auftraggeber, wenn keine Pauschalierung vorgenommen ist (§ 75 e NBG).


Wird eine Vergleichsberechnung gem. § 75 a NBG angestellt, so können in ihrem Zusammenhang die Absetzungen gem. 


§ 75 a Abs. 3 NBG vorgenommen werden.

     



_________________________


           Unterschrift







